
Landtag von Baden-Württemberg
12. Wahlperiode

Drucksache 12 / 5582
05. 10. 2000

1Eingegangen: 05. 10. 2000 / Ausgegeben: 14. 11. 2000

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Kommunen des Main-Tauber-Kreises haben in den Jahren 1996 bis
heute Fördermittel nach § 2 Abs. 1 und 5 des Gemeindefinanzierungsgesetzes
beantragt und welchen Anträgen der Kommunen konnte stattgegeben werden
bzw. zu welchen steht die Zustimmung des Landes noch aus?

2. In welcher finanziellen Höhe konnte den einzelnen Vorhaben zugestimmt
werden?

3. Wie gestaltet sich der Stand der Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen?

4. Konnte durch die Durchführung der Baumaßnahmen ein Beitrag zur Sicherheit
des innerörtlichen Verkehrs in den einzelnen Kommunen erreicht und eine
Entlastung der Hauptverkehrsstraßen erzielt werden?

05. 10. 2000

Dr. Reinhart CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Förderung Kommunaler Straßenbau
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2000 Nr. 64-3932-MTK/17 beantwortet das
Ministerium für Umwelt und Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Im Main-Tauber-Kreis wurden im Zeitraum 1996 bis Mai 2000 (Genehmigung
des GVFG-Programms 2000/2004 durch das Ministerium für Umwelt und
Verkehr) von folgenden Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis selbst für
die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Bauvorhaben eine Förderung nach
§2 Abs. 1, 5 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt. Die in
Spalte 2 gekennzeichneten Vorhaben sind genehmigt und im aktuellen Programm
enthalten. Die in Spalte 3 gekennzeichneten Projekte sind entweder im nach-
richtlichen Programm (Warteliste) enthalten oder programmmäßig noch nicht
berücksichtigt.
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Zu 2.:

Der voraussichtliche Zuschuss (Bundes- und Landeszuwendungen) der einzelnen
Fördermaßnahmen ist in der Tabelle unter Spalte 5 ausgewiesen.

Zu 3.:

Für die Durchführung der einzelnen Bauvorhaben sind die Kommunen selbst zu-
ständig. Die Erhebung des augenblicklichen Stands der Projekte wäre mit einem
erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, da die erforderlichen Daten bei den
nachgeordneten Dienststellen und den kommunalen Antragstellern erst erhoben
werden müssten.
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Zu 4.:

Mit der Förderung von Straßenbauvorhaben nach dem GVFG (z. B. Ausbau von
Ortsdurchfahrten, Bau von Entlastungsstraßen, Anlage von Gehwegen, verkehrs-
gerechter Aus- und Umbau von Knotenpunkten usw.) sind je nach Projekt
Verbesserungen des Verkehrsablaufs, eine Erhöhung der Verkehrssicherheit oder
eine Entlastung innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen verbunden. Nur wenn
wenigstens einer dieser Effekte nachgewiesen ist, ist eine Maßnahme förderfähig.

Ulrich Müller

Minister für Umwelt und Verkehr


